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Gemeindeamt 
Wiederaufnahme des 

„Normalbetriebs“ 
 

Am Gemeindeamt wird unter 

Einhaltung der notwendigen 

Hygiene und Abstandsbestim-

mungen der Normalbetrieb 

wieder aufgenommen. Der 

Parteienverkehr ist zu den re-

gulären Zeiten wieder besetz. 

Trotzdem können auch weiter-

hin möglichst viele Aufgaben 

im telefonischen oder elektro-

nischen Parteienverkehr abge-

wickelt werden.  

 

gemeindeamt@kirchberg -

donau.at 

www.kirchberg-donau.at 

FREIBAD Kirchberg/Donau 
 

Die neue Freibad-Pächterin ist Frau Herta Neißl aus Arnreit.  

 

Öffnungszeiten 2020 - je nach Witterung -  

29. Mai bis 12. Juli 2020  

 von 11:30 bis 20:00 Uhr  

Samstag und Sonntag  

 von 10 bis 20 Uhr 

Ab 13. Juli bis 31. August 2020  

 von 10 bis 20 Uhr 

 

Es gibt für Saisonkartenbesitzer die Möglichkeit, durch ein elektro-

nisches Zutrittssystem das Freibad mit einem Chip auch außerhalb 

der regulären Betriebszeiten von 9 bis 22 Uhr zu benützen. Es be-

steht in dieser Zeit aber keine Badeaufsicht. 

Die Kosten für den Chip betragen 20 Euro pro Person. Weiters ist 

eine Kaution in der Höhe von 20 Euro zu hinterlegen. Der Chip gilt 

jeweils für eine Badesaison. 

 

Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19: 

 

Was ist vom Badegast zu beachten: 

Abstand halten: generell einen Abstand von mindestens 1 m von 

Person zu Person einhalten (Eigenverantwortung!).  

Im Außenbereich kann auf die Verwendung des Mund-Nasen-

Schutzes verzichtet werden. 

Zwischen den einzelnen Liegeplätzen ist ein Abstand von mindes-

tens 1 m in alle Richtungen einzuhalten. 

Im Wasser ist auf einen Abstand von 1-2 m zu achten. 

 

Aufgrund der derzeit gültigen Bestimmungen dürfen sich im Kirch-

berger Freibadgelände max. 320 Badegäste aufhalten. 

 

Die Badepächterin informiert laufend auf Instagram unter 

„freibadkirchberg“ über Neuigkeiten (ob witterungsbedingt offen 

oder geschlossen ist, ...).  

 

Frau Herta Neißl freut sich auf einen schönen Sommer und viele 

Badegäste.  
Blutspendeaktion siehe Seite 4 



Freie Mietwohnungen 
 

In Kirchberg sind folgende Wohnungen frei: 

• Eigenheim, Wolkersdorferweg 11: 71 m²,  

• Eigenheim, Wolkersdorferweg 13: 50 m²/71 m²/ 

103 m² 

Genauere Details und den Schlüssel für eine Woh-

nungsbesichtigung erhalten Sie am Gemeindeamt 

(Tel: 07282/4601) 

Geschwindigkeitsbeschränkung im 

Ortsgebiet Obermühl abgelehnt 
 

Seitens der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach 

wurde als zuständige Behörde der Antrag einer 30 

km/h-Beschränkung auf der L585 Obermühler 

Straße im Ortsgebiet von Obermühl, vor allem im 

Bereich vom Gasthof Aumüller, Obermühl 13, bis 

zur Anlegestelle der Donaufähre abgelehnt.  

Aus straßenverkehrstechnischer Sicht liegt keine 

sachliche Begründung in diesem Straßenabschnitt 

vor, auch eine Wohnstraße ist ungeeignet.  

Waldbrandschutz 2020 
 

Bezirkshauptmannschaft Rohrbach  

BHROForst-2016-113466/21-Tr 

Rohrbach-Berg, am 08. April 2020 

 

VERORDNUNG 

der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zum 

Schutz vor Waldbränden (Waldbrandschutz-

Verordnung 2020)  

Auf Grund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 

1975, BGBl. Nr. 440/1975, in der Fassung 

BGBl. I Nr. 56/2016, wird verordnet:  

§ 1  

Schutzmaßnahmen 

1. In den Waldgebieten aller Gemeinden des 

Bezirkes Rohrbach sowie in deren Gefähr-

dungsbereichen ist jedes Anzünden von 

Feuer und das Rauchen verboten.  

2. Ein Gefährdungsbereich ist überall dort 

gegeben, wo die Bodendecke oder die 

Windverhältnisse das Übergreifen eines 

Bodenfeuers oder eines Feuers durch 

Funkenflug in den benachbarten Wald be-

günstigen. Der Gefährdungsbereich er-

streckt sich zumindest über einen 20 m 

breiten Streifen außerhalb des Waldran-

des.  

§ 2 

Bekanntmachung dieses Verbots 

Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer 

dürfen dieses Verbot in geeigneter Weise 

ersichtlich machen (§ 41 Abs. 3 des Forst-

gesetzes 1975).  

§ 3  

Strafbestimmungen  

Übertretungen des § 1 werden nach § 174 

Abs. 1 lit. a Z 17 Forstgesetz 1975 mit Geld-

strafe bis zu 7.270 Euro oder mit Freiheits-

straße bis zu 4 Wochen bestraft. Bei Vorlie-

gen besonders erschwerender Umstände 

können die beiden Strafen nebeneinander 

verhängt werden.  

§ 4 

Schlussbestimmungen  

1. Diese Verordnung wird in der Amtlichen 

Linzer Zeitung und durch Anschlag an 

den Amtstafeln der Bezirkshauptmann-

schaft Rohrbach sowie der Gemeindeäm-

ter des Bezirkes Rohrbach kundgemacht.   

2. Sie tritt mit 6. April 2020 in Kraft und mit 

Ablauf des 31. Oktober 2020 außer Kraft.  

 

Die Bezirkshauptfrau 

Dr.in Wilbirg Mitterlehner 

Termin  

Gesunde Gemeinde 
 

Gemeinsames Walken  

Ab Dienstag, 2. Juni 2020, 

  19 Uhr 

Treffpunkt: Umkehrschleife 

Leitung: Maria Gahleitner 



Geschätzte Eltern! 
 
Wir möchten Euch informieren, dass aus derzeitiger Sicht die Sommerkinderbetreu-
ung in Kleinzell für Kinder von 3 - 10 Jahren von  
 

3. August bis 4. September 2020 
 
stattfinden wird. Es gibt bereits zahlreiche Anmeldungen, wodurch die Betreuung 
aus finanzieller Sicht sichergestellt werden kann. Das Projekt wird von den beteilig-
ten Gemeinden großzügig finanziell unterstützt. 
 
Es sind derzeit noch Plätze frei. Ihr könnt Euer Kind/Eure Kinder noch bis zum  
3. Juni 2020 am Gemeindeamt anmelden. Aus organisatorischen Gründen ist eine 
Anmeldung nach dem Anmeldeschluss (3. Juni 2020) nicht mehr möglich!  
 
Auf Grund der Corona-Krise steht jedoch zur Zeit noch nicht fest, wie groß die Grup-
pengröße der betreuten Kinder sein darf. Die Vergabe der freien Plätze erfolgt nach 
der Reihenfolge der Anmeldungen. Sollte aufgrund von gesetzlichen Vorgaben kein 
Platz für Euer Kind/Eure Kinder verfügbar sein, werdet Ihr Anfang Juni darüber in-
formiert.  
 
Die Höhe der Elternbeiträge bleibt wie bereits bekanntgegeben: 

für das 1. Kind  € 60,00/Woche 
für das 2. Kind € 40,00/Woche 
für das 3. Kind  € 30,00/Woche 
 
Die Kosten für das Mittagessen betragen zusätzlich € 4,50/Portion (bei einer Betreu-
ung bis nach 12:00 Uhr ist das Mittagessen verpflichtend). 
 
Gerade in dieser schwierigen Zeit der Corona-Krise wird es für manche Eltern wich-
tig sein, für ihre Kinder eine Betreuungsmöglichkeit in den Sommerferien zu sichern. 
Wir möchten Euch mit diesem Angebot in der Kinderbetreuung unterstützen und 
freuen uns auf die Anmeldung Eurer Kinder! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Bürgermeister 
Franz Hofer 




